
Satzung 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen "Association des Français de Karlsruhe e.V.". 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

3. Der Sitz des Vereins ist Karlsruhe. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen 

Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens sowie die Förderung der 

Kunst und Kultur. 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

a) die Unterstützung der Integration der französischen und frankophonen 

Mitbürger, 

b) Aufnahme und Pflege deutsch-französischer Beziehungen,  

c) Durchführung kultureller Veranstaltungen. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

7. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung 

über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft die Mitgliederversammlung. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 16. Lebensjahr 

vollendet hat. 

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des 

Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. 

3. Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Austritt oder Ausschluss. 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur 

mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 



3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 

grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss 

entscheidet der Vorstand. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 
1. Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu 

entrichten. 

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

§ 6 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem 

Schatzmeister. 

2. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

zwei Jahren bestellt. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl 

seines Nachfolgers im Amt. 

3. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, ist der Restvorstand befugt, bis 

zur Neubestellung durch die nächste Mitgliederversammlung den Vorstand gemäß 

Ziffer 8.1 zu ergänzen.  

4. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten gerichtlich und 

außergerichtlich (§ 26 BGB) den Verein jeweils allein. 

§ 8 Mitgliederversammlung 
1. Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen.  

2. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn 

es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder 

dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

3. Jede Mitgliederversammlung wird vom einem der Vorstandsmitglieder schriftlich unter 

Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch 

die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. Die 

Mitgliederversammlung kann auch virtuell durchgeführt werden. 

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

6. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. 

7. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung 

die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

8. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter bestimmt. Sofern 

ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies verlangt, erfolgt die schriftliche 

Abstimmung. 

9. Zur Änderung der Satzung ist die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 



10. Zur Änderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von neun Zehntel aller Mitglieder 

erforderlich 

11. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer zu unterschreiben ist. 

§ 9 Auflösung  
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Karlsruhe und an die Stiftung Centre Culturel 

Franco-Allemand Karlsruhe, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 

Zwecke zu verwenden haben. 

§ 10 Datenschutzregelung 
Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern folgende Daten: Name, Anschrift, 

Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), vereinsbezogene Daten (Eintritt, 

Ehrungen, Ämter). Diese Daten werden ausschließlich für die Mitgliederverwaltung 

benötigt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, wenn dies erforderlich ist. Näheres ergibt 

sich aus der Datenschutzordnung, die durch den Vorstand erlassen wird. 

 

Karlsruhe, den 26.07.2023 

 

 

 

Maxime Koebele   Félix Bunout    Jérémy Durand 

Vorsitzender    Stellvertreter    Schatzmeister 

 


